
Q2: 2 Klausurersatzleistungen?? Rechtliche FOlgen??
Beitrag von „O. Meier“ vom 16. März 2022 06:33

Zitat von Humblebee

Hätte er entschuldigt gefehlt, hätte ihm ja ein Nachschreibtermin angeboten werden
müssen; hätte er unentschuldigt gefehlt, hätte die Lehrkraft ihm eine 6 bzw. 0 Punkte
in der Klausur geben müssen.

Nachvollziehbar. In den vorliegenden Fällenwurde aber anders verfahren. Obwohl keine
Entschuldigung vorlag, wurde nachgeschrieben werden.
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